
Öffentliche Bekanntmachung
Bekanntmachungsanordnung des Ober-
bürgermeisters vom 08.09.2015 über die
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 727 
- Mülheimer Straße / Virchowstraße - 

Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am
07.09.2015 im Rahmen einer Dringlichkeitsentscheidung
gemäß § 60 Abs. 1 Satz 1 Gemeindeordnung NRW (GO
NRW) beschlossen, für das im Plan des Bereiches 5-1 
- Stadtplanung -, vom 07.08.2015 umrandete Gebiet den
Bebauungsplan Nr. 727 - Mülheimer Straße / Virchow-
straße - aufzustellen.

Gesetzliche Grundlage ist der § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom
23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 20.11.2014 (BGBl. I, S. 1748).

Das Plangebiet liegt in der Gemarkung Oberhausen, Flur
29, 30 und 31, und wird wie folgt umgrenzt:

Nördliche Seite der Freiherr-vom-Stein-Straße, östliche
Seite der Mülheimer Straße, nördliche und östliche Gren-
ze des Flurstücks Nr. 557, Flur 29, nördliche Grenzen der
Flurstücke Nr. 36, 37, 38 und 40, Flur 29, die Arndtstraße
überquerend, östliche Seite der Arndtstraße, nördliche
Seite der Virchowstraße, die Virchowstraße zum nörd-
lichsten Grenzpunkt des Flurstücks Nr. 169, Flur 29,
überquerend, östliche Grenze des Flurstücks Nr. 169,
Flur 29, südliche Grenzen der Flurstücke Nr. 169, 168,
167 und 245, Flur 29, die südliche Grenze des Flurstücks
Nr. 245, Flur 29, verlängernd bis zur östlichen Grenze
des Flurstücks Nr. 247, Flur 29, östliche und südliche
Grenze des Flurstücks Nr. 247, Flur 29, östliche Grenze
des Flurstücks Nr. 592, Flur 29, die Lohstraße überque-
rend, südliche Seite der Lohstraße, östliche Seite der
Mülheimer Straße, die Mülheimer Straße zur südlichen
Grenze des Flurstücks Nr. 784, Flur 31, überquerend,
südliche und westliche Grenze des Flurstücks Nr. 784,
Flur 31, südliche und westliche Grenze des Flurstücks
Nr. 862, Flur 31, südliche Grenze des Flurstücks Nr. 748,
Flur 31, westliche Grenzen der Flurstücke Nr. 748, 747
und 746, Flur 31, südliche und westliche Grenze des
Flurstücks Nr. 840, Flur 31, westliche Grenze des Flur-
stücks Nr. 629, Flur 31, und deren Verlängerung bis zur
nördlichen Seite der Schwartzstraße, nördliche Seite der
Schwartzstraße, östliche und südliche Grenze des Flur-
stücks Nr. 107, Flur 30, südliche Grenze des Flurstücks 
Nr. 200, Flur 30, westliche Seite der Elsa-Brandström-
Straße bis zur nördlichen Seite der Freiherr-vom-Stein-
Straße.

Interessenten können zur Unterrichtung über die Lage
des Plangebiets einen Plan mit den Umringsgrenzen im
Bereich 5-1 - Stadtplanung -, Technisches Rathaus Sterk-
rade, Bahnhofstraße 66, Erdgeschoss, Zimmer Nr. A
009, während der nachstehend genannten Öffnungszei-
ten einsehen:

Öffnungszeiten:
Montag - Donnerstag: 08:00 - 16:00 Uhr
Freitag: 08:00 - 12:30 Uhr

Mit dem Bebauungsplan Nr. 727 werden folgende Haupt-
planungsziele verfolgt:

• Festsetzung von Mischgebieten

• Prüfung der Entwicklung von Kerngebieten

• Sicherung und Stärkung des Nahversorgungszen-
trums Marienkirche (hier: Südlicher Teil)

• Ausschluss von Nutzungen mit schädlichen Auswir-
kungen wie Anlagen und Betriebe, die gewerblich be-
triebenen sexuellen Dienstleistungen und Darbietung-
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en dienen, Vergnügungsstätten, Einzelhandel ero-
tischer Artikel, Wettannahmestellen und anderer.

Hinweis
Gemäß § 209 BauGB haben Eigentümer und Besitzer zu
dulden, dass Beauftragte der zuständigen Behörden zur
Vorbereitung der von ihnen nach diesem Gesetzbuch zu
treffenden Maßnahmen Grundstücke betreten und Ver-
messungen, Boden- und Grundwasseruntersuchungen
oder ähnliche Arbeiten ausführen.

Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2
Abs. 4 Bekanntmachungsverordnung
(BekanntmVO)

Erklärung
Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 727 - Mülhei-
mer Straße / Virchowstraße - wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.

Übereinstimmungsbestätigung / Bekannt-
machungsanordnung gemäß § 2 Abs. 3
Bekanntmachungsverordnung
(BekanntmVO)

Der Wortlaut der Bekanntmachung des Aufstellungsbe-
schlusses zum Bebauungsplan Nr. 727 stimmt mit dem
Dringlichkeitsbeschluss des Hauptausschusses vom
07.09.2015 überein.

Es wurde nach den Vorschriften des § 2 Abs. 1 und 2 der
BekanntmVO vom 26.08.1999 (GV.NRW. S. 2414), zu-
letzt geändert durch Verordnung vom 13.05.2014 (GV.
NRW. S. 307), verfahren.

Die Bekanntmachung wird hiermit angeordnet.

Oberhausen, 08.09.2015

Wehling
Oberbürgermeister

Ergänzende Informationen zur Aufstellung des Be-
bauungsplanes Nr. 727:

Im Rahmen des Bebauungsplans Nr. 727 wird eine ver-
trägliche Nutzungsmischung angestrebt. Der Planbe-
reich umfasst den südlichen Teil des Nahversorgungs-
zentrums Marienkirche. Der zentrale Versorgungs-
bereich Marienkirche ist hinsichtlich der Verkaufsflächen
das größte Nahversorgungszentrum in Oberhausen, lei-
det jedoch auch unter einer Zunahme von Leerständen.
Der Planbereich schließt direkt an Kerngebietsnutzungen
an. Daher soll auch geprüft werden, inwieweit Teile der
Mischgebietsstrukturen als Kerngebiete entwickelt wer-
den können. Überwiegend sollen Mischgebiete ausge-
wiesen werden, die jedoch Dichtemerkmale von Kern-
gebieten haben können. Es sollen dabei Nutzungen, die
schädliche Auswirkungen aufweisen und/oder einen
Trading-Down-Effekt auslösen, verfestigen oder verstär-
ken, ausgeschlossen werden.

Unter Trading-Down-Effekten wird die Entwertung einer
Gebietsstruktur verstanden, die dann entsteht, wenn Be-
triebe mit typischerweise niedrigem Investitionsbedarf
und vergleichsweise hoher Rendite (wie z. B. Wettbüros,
Spielhallen und Rotlichtnutzungen) in Konkurrenz treten
zu Betrieben mit höherem Investitionsbedarf und niedri-
gerer Rendite. Der Wettbewerb zwischen Konkurrenten

mit unterschiedlicher wirtschaftlicher Potenz führt ten-
denziell zu einer Erhöhung der Immobilienpreise und da-
mit zu einer Verdrängung von Branchen oder Nutzungen
mit schwächerer Finanzkraft. In gemischt genutzten Ge-
bieten kann darüber hinaus eine vorhandene Wohnnutz-
ung verdrängt werden.

Weitere Informationen sind auch im Internet unter
www.o-sp.de/oberhausen/start.php zu erhalten.

Öffentliche Bekanntmachung
Bekanntmachungsanordnung des Ober-
bürgermeisters vom 08.09.2015 über die
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 728 
- Finanzstraße / Ramgestraße -

Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am 07.09.2015
im Rahmen einer Dringlichkeitsentscheidung gemäß § 60
Abs. 1 Satz 1 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) die
Aufstellung eines Bebauungsplans für das im Plan des
Bereichs 5-1 - Stadtplanung - vom 07.08.2015 umrandete
Gebiet beschlossen (Bebauungsplan Nr. 728).

Das Plangebiet liegt in der Gemarkung Sterkrade, Flur
22, und wird wie folgt umgrenzt:

Nördliche Grenze des Flurstücks Nr. 571; ca. 3 m entlang
der westlichen Grenze des Flurstücks Nr. 998, nördliche
Grenze des Flurstücks Nr. 998; diese verlängert bis zur
östlichen Seite der Ramgestraße; östliche Seite der
Ramgestraße; südliche Seite der Finanzstraße; östliche
Seite der Wilhelmstraße.

Gesetzliche Grundlage ist § 2 Abs. 1 des Baugesetz-
buchs (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414), zuletzt geändert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 20.11.2014 (BGBl. I, S. 1748).
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Interessenten können zur Unterrichtung über die Lage
des Plangebiets einen Plan mit den Umringsgrenzen im
Bereich 5-1 - Stadtplanung -, Technisches Rathaus Sterk-
rade, Bahnhofstraße 66, Erdgeschoss, Zimmer Nr. A 009,
während der Öffnungszeiten: Montag - Donnerstag 
08:00 - 16:00 Uhr und Freitag 08:00 - 12:30 Uhr einsehen.

Mit dem Bebauungsplan Nr. 728 werden folgende
Hauptplanungsziele verfolgt:

- Festsetzung eines Mischgebietes;
- Prüfung der Entwicklung als Kerngebiet;
- Ausschluss von Nutzungen mit schädlichen Auswir-

kungen wie Anlagen und Betriebe, die gewerblich be-
triebenen sexuellen Dienstleistungen und Darbietung-
en dienen, Vergnügungsstätten, Einzelhandel ero-
tischer Artikel, Wettannahmestellen und anderer.

Hinweis
Gemäß § 209 BauGB haben Eigentümer und Besitzer zu
dulden, dass Beauftragte der zuständigen Behörden zur
Vorbereitung der von ihnen nach diesem Gesetzbuch zu
treffenden Maßnahmen Grundstücke betreten und Ver-
messungen, Boden- und Grundwasseruntersuchungen
oder ähnliche Arbeiten ausführen.

Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2
Abs. 4 Bekanntmachungsverordnung
(BekanntmVO)

Erklärung
Der Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 728 
- Finanzstraße / Ramgestraße - wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.

Übereinstimmungsbestätigung / Bekannt-
machungsanordnung gemäß § 2 Abs. 3
Bekanntmachungsverordnung

Der Wortlaut der Bekanntmachung des Aufstellungs-
beschlusses zum Bebauungsplan Nr. 728 stimmt mit
dem Dringlichkeitsbeschluss des Hauptausschusses
vom 07.09.2015 überein.

Es wurde nach den Vorschriften des § 2 Abs. 1 und 2
BekanntmVO vom 26.08.1999, zuletzt geändert durch
Verordnung vom 13. Mai 2014 (GV. NRW. S. 307), ver-
fahren.

Die Bekanntmachung wird hiermit angeordnet. 

Oberhausen, 08.09.2015

Wehling
Oberbürgermeister

Ergänzende Informationen zur Aufstellung des Be-
bauungsplanes Nr. 728:

Im Rahmen des Bebauungsplans Nr. 728 wird eine ver-
trägliche Nutzungsmischung angestrebt. Der Planbereich
liegt innerhalb des Hauptzentrums Sterkrade und schließt
direkt an Kerngebietsnutzungen an. Daher soll auch ge-
prüft werden, inwieweit Teile der Mischgebietsstrukturen als
Kerngebiete entwickelt werden können. Es soll ein Misch-
gebiet in geschlossener Bauweise ausgewiesen werden,
das jedoch Dichtemerkmale von Kerngebieten hat. Es sol-
len dabei Nutzungen, die schädliche Auswirkungen aufwei-
sen und/oder einen Trading-Down-Effekt auslösen, 

verfestigen oder verstärken, ausgeschlossen werden.

Unter Trading-Down-Effekten wird die Entwertung einer
Gebietsstruktur verstanden, die dann entsteht, wenn Be-
triebe mit typischerweise niedrigem Investitionsbedarf und
vergleichsweise hoher Rendite (wie z. B. Wettbüros und
Wettannahmestellen, Spielhallen und Rotlichtnutzungen)
in Konkurrenz treten zu Betrieben mit höherem Investi-
tionsbedarf und niedrigerer Rendite. Der Wettbewerb zwi-
schen Konkurrenten mit unterschiedlicher wirtschaftlicher
Potenz führt tendenziell zu einer Erhöhung der Immo-
bilienpreise und damit zu einer Verdrängung von Branchen
oder Nutzungen mit schwächerer Finanzkraft. In gemischt
genutzten Gebieten kann darüber hinaus eine vorhandene
Wohnnutzung verdrängt werden.

Weitere Informationen sind auch im Internet unter
www.o-sp.de/oberhausen/start.php zu erhalten.

Öffentliche Bekanntmachung
Bekanntmachungsanordnung des Ober-
bürgermeisters vom 08.09.2015 über die
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 729 
- Buchenweg / Hiesfelder Straße -

Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am 07.09.2015
im Rahmen einer Dringlichkeitsentscheidung gemäß § 60
Abs. 1 Satz 1 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) die
Aufstellung eines Bebauungsplans für das im Plan des
Bereichs 5-1 - Stadtplanung - vom 07.08.2015 umrandete
Gebiet beschlossen (Bebauungsplan Nr. 729).

Das Plangebiet liegt in der Gemarkung Sterkrade-Nord, Flur
23, und umfasst in Gänze die Flurstücke mit den Nummern
92, 93, 497, 498, 812, 884, 920, 921, 922, 924, 928, 929,
931, 932, 935, 945, 946 und 1022 sowie das Flurstück Nr.
883 (Hiesfelder Straße) im Bereich zwischen Buchenweg
und der südlichen Grenze des Flurstücks Nr. 812.
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Gesetzliche Grundlage ist § 2 Abs. 1 des Baugesetz-
buchs (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414), zuletzt geändert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 20.11.2014 (BGBl. I, S. 1748).

Interessenten können zur Unterrichtung über die Lage
des Plangebiets einen Plan mit den Umringsgrenzen im
Bereich 5-1 - Stadtplanung -, Technisches Rathaus Sterk-
rade, Bahnhofstraße 66, Erdgeschoss, Zimmer Nr. A 009,
während der Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag
08:00 - 16:00 Uhr und Freitag 08:00 - 12:00 Uhr einsehen.

Mit dem Bebauungsplan Nr. 729 werden folgende
Hauptplanungsziele verfolgt:

- Festsetzung von Mischgebieten (MI) und Allgemeinen
Wohngebieten (WA);

- Ausschluss von Nutzungen mit schädlichen Auswir-
kungen wie Anlagen und Betriebe, die gewerblich be-
triebenen sexuellen Dienstleistungen und Darbietung-
en dienen, Vergnügungsstätten, Einzelhandel ero-
tischer Artikel, Wettannahmestellen und anderer.

Hinweis
Gemäß § 209 BauGB haben Eigentümer und Besitzer zu
dulden, dass Beauftragte der zuständigen Behörden zur
Vorbereitung der von ihnen nach diesem Gesetzbuch zu
treffenden Maßnahmen Grundstücke betreten und Ver-
messungen, Boden- und Grundwasseruntersuchungen
oder ähnliche Arbeiten ausführen.

Bekanntmachungsanordnung gemäß § 2
Abs. 4 Bekanntmachungsverordnung
(BekanntmVO)

Erklärung
Der Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 729 
- Buchenweg / Hiesfelder Straße - wird hiermit öffentlich
bekannt gemacht.

Übereinstimmungsbestätigung / Bekannt-
machungsanordnung gemäß § 2 Abs. 3
Bekanntmachungsverordnung

Der Wortlaut der Bekanntmachung des Aufstellungs-
beschlusses zum Bebauungsplan Nr. 729 stimmt mit
dem Dringlichkeitsbeschluss des Hauptausschusses
vom 07.09.2015 überein.

Es wurde nach den Vorschriften des § 2 Abs. 1 und 2
BekanntmVO vom 26.08.1999, zuletzt geändert durch
Verordnung vom 13. Mai 2014 (GV. NRW. S. 307), ver-
fahren.

Die Bekanntmachung wird hiermit angeordnet. 

Oberhausen, 08.09.2015

Wehling
Oberbürgermeister

Ergänzende Informationen zur Aufstellung des
Bebauungsplanes Nr. 729:

Im Rahmen des Bebauungsplans Nr. 729 wird eine ver-
trägliche Nutzungsmischung angestrebt. Der Planbe-
reich liegt innerhalb des Nebenzentrums Schmachten-
dorf und schließt direkt an den Marktplatz an.

Wesentliche Planungsziele sind die Sicherung und Stär-
kung der Versorgungsfunktion als Nebenzentrum mit Be-
deutung für den Stadtraum Sterkrade-Nord sowie für
Teile des Stadtraumes Schmachtendorf / Holten. Um die
zentrenrelevante Nutzungskonzentration auf den Bereich
Marktplatz, Schmachtendorfer Straße und Dudeler Stra-
ße zu gewährleisten und bei Nutzungsänderungen diese
zur Stärkung des Nebenzentrums zu nutzen, sollen schä-
digende Nutzungen ausgeschlossen werden.

Es soll ein Mischgebiet (MI) ausgewiesen werden. Dabei
sollen Nutzungen, die schädliche Auswirkungen aufwei-
sen und/oder einen Trading-Down-Effekt auslösen, ver-
festigen oder verstärken, ausgeschlossen werden.

Im südlichen Bereich des Plangebietes an der Hiesfelder
Straße soll ein Allgemeines Wohngebiet (WA) ausgewie-
sen werden.

Unter Trading-Down-Effekten wird die Entwertung einer
Gebietsstruktur verstanden, die dann entsteht, wenn Be-
triebe mit typischerweise niedrigem Investitionsbedarf
und vergleichsweise hoher Rendite (wie z. B. Wettbüros
und Wettannahmestellen, Spielhallen und Rotlichtnutz-
ungen) in Konkurrenz treten zu Betrieben mit höherem
Investitionsbedarf und niedrigerer Rendite. Der Wett-
bewerb zwischen Konkurrenten mit unterschiedlicher
wirtschaftlicher Potenz führt tendenziell zu einer Er-
höhung der Immobilienpreise und damit zu einer Ver-
drängung von Branchen oder Nutzungen mit schwäche-
rer Finanzkraft. In gemischt genutzten Gebieten kann da-
rüber hinaus eine vorhandene Wohnnutzung verdrängt
werden.

Weitere Informationen sind auch im Internet unter
www.o-sp.de/oberhausen/start.php zu erhalten.

Öffentliche Bekanntmachung
Bekanntmachung der Stadt Oberhausen
über den Satzungsbeschluss und das 
rückwirkende Inkrafttreten des Bebau-
ungsplanes Nr. 465, 1. Änderung - Ge-
lände des ehemaligen Stahlwerkes Ost -

I. Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 27.10.2008
den Bebauungsplan Nr. 465, 1. Änderung - Gelände
des ehemaligen Stahlwerkes Ost - in der Fassung der
Fortschreibung vom 17.09.2008 als Satzung be-
schlossen.

Gesetzliche Grundlage ist § 10 Abs. 1 des Bau-
gesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414), zuletzt
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
21.12.2006 (BGBl. I, S. 3316) und § 7 der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994
(GV.NRW.1994, S. 666), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 19.12.2007 (GV.NRW.2007, S. 380).

In gleicher Sitzung hat der Rat der Stadt die dem Be-
bauungsplan Nr. 465, 1. Änderung - Gelände des
ehemaligen Stahlwerkes Ost - beigefügte Begrün-
dung (inkl. Umweltbericht) in der Fassung der Fort-
schreibung vom 17.09.2008 als Entscheidungsbe-
gründung beschlossen.

Gesetzliche Grundlage ist § 9 Abs. 8 des Baugesetz-
buches (BauGB) in der Fassung der Bekannt-
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machung vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414), zuletzt
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
21.12.2006 (BGBl. I, S. 3316).

Das Plangebiet befindet sich in Alt-Oberhausen und
umfasst alle Flächen des rechtskräftigen Bebauungs-
planes Nr. 465. Der Verfahrensbereich wird umgrenzt
von der Osterfelder Straße, der Essener Straße und
den Trassen der Köln-Mindener-Eisenbahnstrecke
und der Walzwerkstrecke.
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Der Bebauungsplan Nr. 465, 1. Änderung - Gelände des
ehemaligen Stahlwerkes Ost - liegt mit Begründung ein-
schließlich Umweltbericht und zusammenfassender Er-
klärung seit dem 28.10.2008 im Technischen Rathaus
Sterkrade, Bahnhofstraße 66, Erdgeschoss, Zimmer 
Nr. A 004, während der Dienststunden zu jedermanns
Einsicht öffentlich aus.

Montag - Donnerstag: 08:00 - 16:00 Uhr
Freitag: 08:00 - 12:30 Uhr

II. Bekanntmachungsanordnung

Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 465, 
1. Änderung - Gelände des ehemaligen Stahlwerkes Ost -
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Mit dieser Be-
kanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 465, 1. Ände-
rung - Gelände des ehemaligen Stahlwerkes Ost - gemäß
§ 10 Abs. 3 i. V. mit § 214 Abs. 4 des Baugesetzbuches 
rückwirkend zum 28.10.2008 in Kraft.

Hinweise

1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 so-
wie Abs. 4 des Baugesetzbuches in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.12.2006
(BGBl. I, S. 3316) über die Entschädigung von durch
den Bebauungsplan eintretenden Vermögensnach-
teilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen ent-
sprechender Entschädigungsansprüche wird hinge-
wiesen.

2. Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf folgendes hin-
gewiesen:

Unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3 BauGB be-
achtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche
Mängel des Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekannt-
machung der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt
Oberhausen unter Darlegung des die Verletzung be-
gründenden Sachverhalts geltend gemacht worden
sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach 
§ 214 Abs. 2 a BauGB beachtlich sind.

3. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen (GONW) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 14.07.1994
(GV.NRW.1994, S. 666), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 09.10.2007 (GV.NRW.2007, S. 380), kann
eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der GONW gegen Satzungen, sonstige ortsrecht-
liche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach
Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr
geltend gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht
durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimm-
ung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ord-
nungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletz-
te Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt.

III.Bestätigungen gemäß § 2 Abs. 3 Be-
kanntmachungsverordnung
(BekanntmVO)

Der Inhalt/Wortlaut des Bebauungsplans Nr. 465, 
1. Änderung - Gelände des ehemaligen Stahlwerkes Ost -
stimmt mit dem Ratsbeschluss vom 27.10.2008 überein.

Es wurde nach den Vorschriften des § 2 Abs. 1 und 2
BekanntmVO vom 26.08.1999 (GV.NRW. S. 516), zu-
letzt geändert durch Verordnung vom 13.05.2014
(GV.NRW. S. 307), verfahren.

Die Bekanntmachung wird hiermit angeordnet. 

Oberhausen, 02.09.2015

Wehling
Oberbürgermeister

Ergänzende Informationen

Der Satzungsbeschluss des Rates vom 27.10.2008
wurde bereits am 28.10.2008 in einem Sonderamtsblatt
der Stadt Oberhausen bekannt gemacht.

Aufgrund neuerer Rechtsprechung durch das
Oberverwaltungsgericht NRW ist die damalige Bekannt-
machung hinsichtlich der Bekanntmachungsanordnung
und der Übereinstimmungserklärung des Oberbürger-
meisters jedoch nicht rechtssicher.

Die Bekanntmachung wird deshalb wiederholt und der
Bebauungsplan rückwirkend zum 28.10.2008 in Kraft
gesetzt (Ergänzendes Verfahren nach § 214 Abs. 4
BauGB).

Öffentliche Bekanntmachung
Bekanntmachung der Stadt Oberhausen
über den Satzungsbeschluss und das 
rückwirkende Inkrafttreten des Bebau-
ungsplanes Nr. 501 A - Mülheimer Straße /
Essener Straße -

I. Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 25.06.2012
den Bebauungsplan Nr. 501 A - Mülheimer Straße /
Essener Straße - in der Fassung vom 10.02.2012 als
Satzung beschlossen.

Gesetzliche Grundlage ist § 10 Abs. 1 des Bau-
gesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414), zuletzt
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
21.12.2006 (BGBl. I, S. 3316) und § 7 der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der
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Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994
(GV.NRW.1994, S. 666), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 19.12.2007 (GV.NRW.2007, S. 380).

In gleicher Sitzung hat der Rat der Stadt die dem Be-
bauungsplan Nr. Nr. 501 A - Mülheimer Straße / Essener
Straße - beigefügte Begründung (inkl. Umweltbericht) in
der Fassung der Fortschreibung vom 14.05.2012 als
Entscheidungsbegründung beschlossen.

Gesetzliche Grundlage ist § 9 Abs. 8 des Baugesetz-
buches (BauGB) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414), zuletzt
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
21.12.2006 (BGBl. I, S. 3316).

Das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 501, Teil-
bereich A, liegt in der Gemarkung Oberhausen, Flur
15, und wird wie folgt umgrenzt:

Östliche Seite der Mülheimer Straße, nördliche Gren-
zen der Flurstücke Nr. 136,137,131 und 187, süd-
westliche Seite der Straße Im Lipperfeld, südöstliche
Grenze des Flurstücks Nr. 187, östliche Grenzen der
Flurstücke Nr. 188, 220 und 265, nördliche und nord-
östliche Grenze des Flurstücks Nr. 106, östliche Gren-
zen der Flurstücke Nr. 203 und 314, südliche Grenzen
der Flurstücke Nr. 314 und 313, westliche Grenze des
Flurstücks Nr. 313, südliche Grenzen der Flurstücke
Nr. 96 und 97.
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Der Bebauungsplan Nr. 501 A - Mülheimer Straße /
Essener Straße - liegt mit Begründung einschließlich Um-
weltbericht und zusammenfassender Erklärung seit dem
16.07.2012 im Technischen Rathaus Sterkrade, Bahn-
hofstraße 66, Erdgeschoss, Zimmer Nr. A 004, während
der Dienststunden zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.

Montag - Donnerstag: 08:00 - 16:00 Uhr
Freitag: 08:00 - 12:30 Uhr

II. Bekanntmachungsanordnung 

Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 501 A 
- Mülheimer Straße / Essener Straße - wird hiermit öffent-
lich bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt der
Bebauungsplan Nr. 501 A - Mülheimer Straße / Essener
Straße - gemäß § 10 Abs. 3 i. V. mit § 214 Abs. 4 des Bau-
gesetzbuches rückwirkend zum 16.07.2012 in Kraft.

Hinweise

1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 so-
wie Abs. 4 des Baugesetzbuches in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.12.2006
(BGBl. I, S. 3316) über die Entschädigung von durch
den Bebauungsplan eintretenden Vermögensnach-
teilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen ent-
sprechender Entschädigungsansprüche wird hinge-
wiesen.

2. Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf folgendes hin-
gewiesen:

Unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3 BauGB be-
achtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche
Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekannt-
machung der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt
Oberhausen unter Darlegung des die Verletzung be-
gründenden Sachverhalts geltend gemacht worden
sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach 
§ 214 Abs. 2 a BauGB beachtlich sind.

3. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen (GONW) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 14.07.1994
(GV.NRW.1994, S. 666), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 09.10.2007 (GV.NRW.2007, S. 380), kann
eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-

ten der GONW gegen Satzungen, sonstige ortsrecht-
liche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach
Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr
geltend gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht
durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimm-
ung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ord-
nungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletz-
te Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt.

III.Bestätigungen gemäß § 2 Abs. 3 Be-
kanntmachungsverordnung
(BekanntmVO)

Der Inhalt/Wortlaut des Bebauungsplans Nr. 501 A 
- Mülheimer Straße / Essener Straße - stimmt mit dem
Ratsbeschluss vom 25.06.2012 überein.

Es wurde nach den Vorschriften des § 2 Abs. 1 und 2
BekanntmVO vom 26.08.1999 (GV.NRW. S. 516), zu-
letzt geändert durch Verordnung vom 13.05.2014
(GV.NRW. S. 307), verfahren.

Die Bekanntmachung wird hiermit angeordnet. 

Oberhausen, 02.09.2015

Wehling
Oberbürgermeister

Ergänzende Informationen

Der Satzungsbeschluss des Rates vom 25.06.2012
wurde bereits am 16.07.2012 im Amtsblatt der Stadt
Oberhausen bekannt gemacht.

Aufgrund neuerer Rechtsprechung durch das Oberver-
waltungsgericht NRW ist die damalige Bekanntmachung
hinsichtlich der Bekanntmachungsanordnung und der
Übereinstimmungserklärung des Oberbürgermeisters je-
doch nicht rechtssicher.

Die Bekanntmachung wird deshalb wiederholt und der
Bebauungsplan rückwirkend zum 16.07.2012 in Kraft ge-
setzt (Ergänzendes Verfahren nach § 214 Abs. 4
BauGB).


